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(1) Die verfasste Studierendenschaft der
Hochschule für Technik und Wirt-

1 ALLGEMEINES 

schaft des Saarlandes hat sich in der 
festen Absicht, 

a. die Studierendenschaft als Selbst
verwaltungseinrichtung aller Stu
dierenden sicherzustellen, 

b. für demokratische Strukturen in
. nerhalb und außerhalb der Hoch
schule einzutreten, sie zu stärken
und deren ,i\Tahrnelmi_ung zu för
dern,

c. studentische Interessen an der 
Hochschule und in der G<esell
schaft wirksam zu vertreten, 

d. ein selbstbestimmtes Leben und 
Lernen aller Studierenden zu er
möglichen, 

nachfolgende Satzung gegeben. 

(2) Das Studierendenparlament bekräftigt
durch diese Satzung seine Absicht, die
Möglichkeiten und Belange der Studie
renden selbstverantwortlich zu gestal
ten.

1 Allgemeines 

§ 1 Begriffsbestimmung

(1) Für alle Abstimmungen im Geltungs:
bereich dieser Satzung sowie deren un
tergeordneten Satzungen und Ordnun
gen gelten folgende Definitionen:

a. Die einfache l\liehrheit liegt vor,
wenn die Anzahl der Ja-Stimmen
größer als die Anzahl der Nein
�timmen ist. Enthaltungen wer
den nicht berücksichtigt.

b. Die absolute Ivlchrheit liegt vor,
wenn die Anzahl der Ja-Stimmen
größer ist als die Hälfte der An
zahl der abgegebenen Stimmen.
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§ 4 .ReclJte und Pflichten der Sl,uc/ierenclen

Enthaltungen werden als abgege
bene Stimmen ge;;ählt. 

c. Die Gremienmehrheit liegt vor,
wenn die Anzahl der Ja- Stimmen
gTößer ist als die Hälfte der An
zahl der stimmberechtigten Mit
glieder des Organs b:,;w. Grerni
ums.

d. Die Zwei-Drittel-IVlehrheit liegt
vor, wenn die Anzahl der .Ta-

. Stimmen gTößer oder gleich zwr.i 
Dritteln der Anzahl der :MiLglie- · 
der des Organs bzw. des Gremi-
iuns. 

(2) Tage im Sinne der Satzung sind Kalen
dertage.

(3) Ein Wintersemester beginnt am
1. Oktober und endet am 31. März
des Folgejahres. Ein Sommersemester
beginnt am 1. April und endet am
.30. September des laufenden .Jahres.

( 4) Eine Sitzung, welche während 'der re
gulären Vorlesungszeiten stattfindet,
gilt als ordentliche Sitzung.

(5) Die Stichtage zur Erhebung der Stu
dierendenzahlen sind der 1. November
und der 1. Juni des jeweiligen Semes
ters.

§ 2 Rechtsstellung

Die Studiere_ndenschaft ist eine rechtsfähige 
Gliedkörperschaft der Hochschule. 

2 Die Studierendenschaft 

§ 3 Zusammensetzung

· (1) Studierende im Sinne dieser Satzung
sind alle ordnungsgemäß immatriku
lie�ten Studierenden der Hochschule 

2 DIE STUDIERENDENSCHAFT 

für Technik und Wirtschaft des Saar
landes. 

(2) Die Gesamtheit der Studierenden bil
det die Studierendenschaft.

(:3) Alle Studierenden gehören einer Fach
schaft an. Näheres regelt die Ordnung 
zur Gliederung der Fachschaften. 

§ 4 Rechte und Pflichten der

Studierenden

(1) Alle Studierenden hapen das Recht
und die Pflicht, nach Maßgabe dieser
Satzung und ihrer Ordnungen in den
Organen der Studierendenschaft mit
zuwirken.

(2) Alle Studierenden haben das aktive
und passive Wahlrecht, soweit diese
Satzung nichts anderes bestimmt.

(3) Alle Studierenden haben grundsätzlich
das Recht, von den Organen der Stu
(:lierenclenschaft gehört zu werden und
ihnen Anträge vorzulegen. Näheres re
gelt die jeweilige Geschäftsordnung.

(4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt
die Studierendenschaft von ihren Mit
gliedern Beiträge. Näheres regelt die
Beitrags- und Finanzordnung.

§ 5 Aufgaben der

Studierendenschaft

(1) Die, Studierendenschaft verwaltet ih
re Angelegenheiten im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen selbst. Sie
wirkt an der Selbstverwaltung der
Hochschule für Technik und Wirt
schaft des Saarlandes mit.

(2) Die Studierendenschaft hat nach
§ 83 Abs. 1 Satz 2 und 3 SHSG
insbesondere folgende Aufgaben:
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§ 7 Mandats- uncl Amtstragende der StuclierenclerukliJillE STUDIER,ENDENSCHAFT

a. die Vertretung der fachlichen,
wirtschaftlichen, kulturellen und
sozialen Interessen der Studieren
den,

b. die Stellungnahme zu hochschul
politischen Fragen,

c. die Förderung der politischen,

. geistigen und musischen Bildung
der Studierenden,

d. die Pflege überregionaler und in
ternationaler Kontakte sowie

e. die Mitwirkung bei der Integrati
on ausländischer Studierenden.

(2) Das geschäftsführende Organ der SLu
dierendenschaft ist der ·. Allgemeine
Studiereuclenaussclmss (AStA).

(3) Die Fachschaften sind Teil der ver
fassten Studierendenschaft. Ihre Orga
ne sind die Fachschaftsräte. Die Fach
schaftskonferel17, ist ein Gremium zur
Koordination und Vilillensbildung der
Fachschaften.

(4) Alle Organe der Studierendenschaft
werden, wenn nichL anders definiert, in
freier, gleicher und geheimer Wahl ge
wählt.

(:1) Das Studierendenparlament der Hoch-
schule für Technik und W irtschaft des § 7 Mandats- und· Amtstragende

der StudierendenschaftSaarlandes kann sowohl auf Landes-
und Bundesebene als auch auf .inter
nationaler Ebene Mitglied von studen
tischen Vertretungen werden. 

§ 6 Organe der Studierendenschaft

(1) Die Organe der Studierendenschaft
sind:

a. das Studierendenparlament (St·u
Pa),

b. das geschäftsführende Organ der
Studierendenschaft,

c. der Rechnungsprüfungsausschuss
(RPA),.

d. der Ältestenrat (ÄR),

e. der Wahlausschuss für die Wah
len zum Studierendenparlament
und zu den Fachschaftsräten
(WA),

f. die Fachschaftsräte (FSR),

g. die Fachschaftsrätekonferenz 
(FRK) und 

h. die Vollversammlung.

(1) Die Mitglieder des Studierendenparla
ments sind. Mandatstragende der· Stu
dierendenschaft. 

(2) Amtst,ragencfo dm· Studiei-cndern;chaft
sind:

a .. die Referent*iimen des Allgemei
nen Studierendenausschusses, 

b. die Iviitgliecler der Fachschaftsrä-.
te,

c. die Mitglieder des Ältestenrates,

d. die :tvlitglieder des Rechnungsprü
fungsausschusses,

e. die lVIitglieder des 'Nahlausschus
ses für die ·wahlen zum Stu
dierendenparlament und ,m den
Fachscha.ftsräten,

f. die Mitglieder �n den Ausschüs
sen, clie das Studierendenparla- ·
ment bei Bedarf bildet,

g. ArbeitsgTuppenleiter*innen,

h. die Mitglieder in den Kommissio
nen des Studierendenparlaments,
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§ 8 Öffentlichkeit

die das Studierendenparlament 
bei Bedarf bildet. 

(3) Die Amtstragenden sind verpflichtet,
ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu er
füllen. Verstoßen sie gegen die Sat
zung oder Ordnungen der Studieren
denschaft, so haben sie sich auf An
trag von Mitgliedern des Studieren
denparla'tnenLs zunächst vor c.liesei11 zu
verantworten. In erster Instanz soll
das Studierendenparlament über die
Angelegenheit beraten. Das Studie
rendenparlament hat die Niöglichkeit,
die endgültige Beschlussfassung an den
Ältestenrat zu übergeben. Näheres re
gelt die Geschäftsordnung des Studie
rendenparlaments.

(4) Alle :Mandats- und Amtstragenden der
Studierendenschaft sollen dafür Sorge
tragen, dass dem Ansehen der Studie
rendenschaft innerhalb und außerhalb
der Hochschule nicht geschadet wird.

(5) Den A rntstragenden der Studieren
denschaft sowie den Mandatstragen
den der Studierendenschaft kann nach
Maßgabe des Haushaltsplans. ein Er
satz für Aufwendungen gewährt -wer
den, die sie in Ausübung ihres Amtes
oder Mandats haben. Näheres regelt
die Beitrags- und Finanzordnung.

(6) Bei Exmatrikulation einer*eines
Amtsträgern* Amtsträgerin bezie
hurigsweise einer*eines Mandatsträ
gerin*Mandatsträgers ruhen dessen
Rechte und Pflichten des entspre
chenden Amts beziehungsweise des
entsprechenden iVIandats für die
restliche Lcgislaturpeüode.

(7) Das Vorhaben einer erneuten Imma
trikulation ist in jedem Fall dem Prä
sidium des Studierendenparlaments

2 DIE STUDIERENDEN.SCHAFT 

schriftlich mitzuteilen. Die \iViedcrauf
nahnie der Maiidats- oder Amtsge
schäfte ist dem Präsidium des Studie
rendenparlaments schriftlich mitzutei
len und durch das Präsidium zu bestä
tigen. 

(8) Mit Ausnahme der Fachschaftsrätc
kann das Studierendenparlament je
derzeit alle nach (6) nicht besetz
ten Ämter neu besetzen. Eine Ab
wal ist nicht erforderlich. Ein neu be
setztes Amt kann nach der erneuten
Immatrikulation der*des vorgehenden
Amtsträgerin* Amtsträgers von clie
ser*d iesern nicht wieder aufgenommen
werden.

§ 8 Öffentlichkeit

(1) Alle Organe der Studierendenschaft
tagen gnmdsätzlich für die Studieren
den _hochschulöffentlicli, sofern diese
Satzung keine andere Regelung vor
sieht. Sitzungstermine, Tagesordnun
gen und Protokolle sind durch Aus
hang oder auf geeignete \iVeise be
kannt zu geben .. Näheres regeln die Ge
schäftsordnungen dei· jeweiligen Orga
ne.

(2) Angelegenheiten, deren Öffentlichkeit
mit den Ansprüchen an den Daten
und Persönlichkeitsschutz oder mit
den entsprechenden Gesetzen nicht
vereinbar sind, werden stets nicht öf
fentlich behandelt. Näheres regeln die
Geschäftsordnungen der jeweiligen Or
gane.

180



§ 10 Aufgaben

3 · Das Studierendenparlament 

§ 9 Studierendenparlament

(1) Das Studierendenparlament ist das
oberste beschlussfassende Organ der
Studierendenschaft.

(2) Die Parlamentarier*innen des Studie
rendenparlaments der Hochschule für
Technik und Vhrtschaft des Saarlan
<fos W<�rdc�n von den Studierenden in
allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei
cher und geheimer ,i\Tahl gewählt. Sie
vertreten alle Studierendeu der Hoch
schule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes, sind an Aufträge und Wei
sungen nicht gebunden und nur ihrem
Gewissen verpflichtet.

§ 10 Aufgaben

( 1) Das Studierendenparlament entschei
det über alle Angelegenheiten der Stu
dierendenschaft und kann diese Ange
legenheiten an entsprechende Organe
der Studierendenschaft delegieren, so
weit diese Satzung nichts anderes vor
sieht.

(2) Aufgaben des Studierendenparlaments
sind insbesondere:

a. Die Wahl des Präsidiums des Stu
dierendenparlaments,

b. die Eröffnung von Referaten und
die ·wahl der Referent*innen der
eröffneten Referate des Allgemei
nen Studierendenausschusses,

c. die Entlastung des Allgemeinen
Studierendenausschusses,

studentischen 
sowie deren 

d. die Wahl von 
Amtstragenden 
Abwahl, mit
Ältestenrates;

Ausnahme des 
der Ältestenrat 

8 DAS STUDlERENDENPARLAMENT 

kann nicht vom Studierenden
parlament abgewählt werden, 

e. die Wahl der Mitglieder des Äl
testenrats,

f. die Wahl der Mitglieder des Rech
nungsprüfungsausschusses,

g. die Wahl der lVIitglieder des
·wahlausschusses für die ,vahlen
des Studierendenparlaments und
der FachschafLsräte,

h. die Einrichtung weiterer Aus
schüsse und Kommissionen,

1. die ,vahl oder Benennung der
IVIitglieder weiterer Ausschüsse
und Kommissionen,

j. die Kontrolle der Ausschüsse und
Kommissionen. der Studierenden
schaft,

k. die Änderung der ·satzung der
Studierendenschaft, der Erlass,
die Änderung oder die Aufhe
bung der Beitrags- und Finanz
ordnung, der ·wahlordnung, der
Beitragsordnung, der Ordnung
für autonome Referate, der Ord
nung zur Gliederung der Fach
schaften und weiterer Ordnun
gen,

1. der Erlass, die Änderung und die
Aufhebung der Geschäftsordnung
des Studierendenparlaments,

m. die Zuordnung der Studiengänge
zu Fachschaften,

n. die Festsetzung der Beiträge
für die Studierendenschaft gemäß
§ 83 (4) S. 2 SHSG,

o. die Verabschiedung des Haus
haltsplans · der Studierenden
schaft und
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§ 12 Präsidium

p. die Auflösung des Studierenden
parlaments nach § 19 dieser Sat
zunµ;.

(3) Alle Aufgaben, welche nicht expli
zit anderen Orgauen zugeordnet sind,
sind Aufgabe des Studierendenparla
ments. Näheres regelt die Geschäfts
ordnung des Studierendenparlaments.

§ 11 Zusammensetzµng und Wahl

(1) Das Studierendenparlament setzt sich
aus einem Mitglied pro angefangene
250 Studierende der Hochschule für
Technik und \,Virtschaft des Saarlan
des, mindestens jedoch 11 Mitgliedern
zusammen und wird für die Dauer
eines Jahres gewählt. Die Legislatur
periode beginnt am 1. Oktober des
Jahres und endet am 30. September
des folgenden Jahres. Beginnt ei
ne Legislaturperiode bereits vor dem
1. Oktober, endet die Amtszeit den
noch am 30. September des Folgejah
res.

(2) Die Auszählung für die Zusammenset-·
zung hat nach dem Höchstzahlverfah
ren nach Sainte-Laguc zu erfolgen. Nä
heres regelt die \iVahlordnung.

(3) Die Amtszeit des Studierendenparla
ments verlängert sich über den Zeit
raum eines Jalu·es hinaus, wenn nach
Ablauf eines Jahres kein neues Studie
rendenparlament ordnungsgemäß ge
wählt worden ist. Das Studierenden
parlament bleibt kommissarisch im
Amt und hat unverzüglich auf eine
Neuwahl hinzuwirken.

§ 12 Präsidium

(1) Das Studierendenparlament wählt auf
seiner konstituierenden Sfümng aus

3 DAS S'TUDIE.RENDENPAR.LJ\.MENT 

seiner Mitte ein Präsidium, welches 
aus zwei bis drei gleichberechtigten 
Personen besteht. 

(2) Die Aufgaben des Präsidiums sind ins
besonc.l<-!re clie ordnungsgemäße Einbe
rufung, Vorbereitung und Durchfüh
rung sowie Protokollierung der Sitzun
gen des Studierenc.l<�nparlamcnts. \,Vci
tere Aufgaben können dem Präsidium
in der Geschäftsordnung des Studie
rendenparlaments übeitragen werden.

(3) Das Präsidium entscheidet mit der
Mehrheit seiner 1'.lit.glieder.

(4) Ein Mitglied des Präsidium scheidet
vorzeitig aus durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vor
haben einer weiteren Immatri
kulation an der Hochschule für
Technik und \�lirtschaft des Saar
landes, die dem Präsidium des
Studierendenparlaments schrift
lich mitzuteilen ist,

b. l\ifanclatsniederlegung, die dem
Präsidium des Studierendenpar
laments schriftlich mitzuteilen
ist,

c. Rücktritt, welcher dem verbliebe
nen, Präsidium des Studierenden
parlaments schriftlich mitzuteileii
ist,

cl. Auflösung des Studierendenpar
iaments,

e. Abwahl und

f. Tod.

(5) Scheicl:et ein Mitglied des Präsidiums
aus, so findet eine Nachwahl statt.

(6) Die Mitglieder des Präsidiums werden
einzeln und geheim gewählt.
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§ 13 Einberufung

(7) Für die V1Tahl und Abwahl der Niitglie
der des Präsidiums ist die Gremien
mehrheit des Studierendenparlament:,
erforderlich. Vor der Vlahl der JVIitglie
der des Präsidiums muss die Ausspra
che über alle Kandidierenden stattfin
den.

(8) Die Auszählung der Stimmen erfolgt,
nachdem der 1Nahlgang für alle Kan
cliclierenclen dmchgeführt wurde. Ge
wählt sind diejenigen Kandidierenden,
die die meisten Stimmen auf sich ver
einen konnten und mindestens die sat
zungsgemäße Mehrheit erreicht haben.
Wurden aufgrund von Stimmengleich
heit mehr Kandidierende gewählt als
Plätze zur Verfügung stehen, wird ei
ne Stichwahl unter den Stimmgleichen
mit eiern niedrigsten Ergebnis durchge
führt.·

§ 13 Einberufung

(1) Das Präsidium lädt die Mitgliede1,
des Studierendenparlament:, schriftlich
oder elektronisch unter Mitteilung der
Tagesordnung zu einer Sitzung ein. Ist
das ge�vählte Präsidium nicht mehr
im Amt oder nicht nur vorübergehend
verhindert, so obliegt der Geschäfts
stelle des Allgemeinen Studierenden
ausschusses die Einladung auf Antrag
der in ( 6) definierten Antragstellen.:.
den.

(2) Das Studierendenparlament tagt wäh
tend der Vorlesungszeit stets nach Be
darf. Die Einladungsfrist zu diesen or
dentlichen Sitzungen beträgt 14 Tage.

(3) Die k01rntituieren<le Sitzung des Stu
dierendenparlaments findet spätestens
vier \i\Tochen nach Beginn einer Le
gislaturperiode statt. Diese Sitzung

3 DAS STUDIERENDENPARLAMENT 

kann auch eine außerordentliche Sit
zung sein. Der vVahlausschuss kann zu
sammen mit dem scheidenden Präsicli
um einen Termin zur Konstituierung 
ansetzen. 

(4) Ist das scheidende Präsidinm verhin
dert, so wird die konstituierende Sit
zung vom '\i\Tahlausschuss zusammen
mit der Geschäf1.sst.dl<� dei:, Allgernei
nen Stuclierendenausschusses einberu
fen.

_(5) In zu begründenden Ausnahmefäl
len können außerordentliche �itzungen 
auch in der vorlesungsfreien Zeit mit 
einer Einladungsfrist ·von fünf Ta.gen 
einberufen werden, wenn dem nicht 
mindestens eii1 Fünftel der Mitglieder 
<les Studierendenparlaments bis zum 
Tag vor der Sitzung schriftlich oder 
elektronisch gegenüber dem Präsidium 
widersprechen. 

(6) Außerordentliche Sitzungen finden auf
Antrag in schriftlicher oder elektroni
scher Form gegenüber dem Präsidium
statt. Antragsteilende können sein:

a. mindestens ein Fünftel der Iviit
glieder des Studierendenparla
ments,

b. der Allgemeine Stuclierenclenaus
sclmss,

c. die Fachschaftenkonferenz und

cl. das Präsidium, auf eigenen Be
schluss.

(7) Die yorläufige Tagesordnung wird mit
der Einladung an das Parlament ver
schickt. Näheres regelt die Geschäfts
ordnung des Studierendenparlaments.

(8) Das Studierendenparlament kann
während einer Sitzung mit einfacher
Mehrheit beschließen,
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§ 15 .Bescl1lussfassung und Bekanntgabe

a. bei Dringlichkeit Anträge, die
nicht zur offiziellen Tagesordnung
gehörcn

1 
kurzfristig in die Tages

ordnung zur Beratung oder Ent
scheidung aufzunehmen,

b. eim,elne BeraLungsgegensLände
von der Tagesordnung abzuset
zen, und

c. die Reihenfolge der Tagesord-
nungspunkte zu ändern.

Kann s.ich das Studierendenparlament 
nicht einigen, so stimmt das Parlament 
darüber ab. MiL Beschluss der Tages
ordnung erlischt die Möglichkeit zur 
Einreichung weiterer Anträge. 

(9) Eine Verletzung von Form und Frist
der Einladung eines Mitglieds eines
Gremiums gilt als geheilt, wenn dieses
Mitglied

a. w der Sibmng erscheint,

b. bis zu Beginn der Sitzung auf die
Geltendmachung _der Form- und
Fristverletzung schriftlich oder
elektronisch verzichtet und

c. nicht innerhalb von sieben Tagen
nach der entsprechenden Sitzung
eine formlose · Beschwerde beim
Präsidium des Studierendenpar
laments in schriftlicher oder elek
tronischer Form einreicht, sofern
das Mitglied zur Sitzung abwe
send war.

§ 14 Beschlussfähigkeit

(1) Das Studierendenparlament ist be
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
der satzungsgemäßen Mitglieder anwe
send sind und ordnungsgemäß zur Sit
zung eingeladen wurde.

3 DAS STUDIERENDENPARLAMENT 

(2) Das Präsidium des Studierendenparla
ments stellt die Beschlussfähigkeit bei
Beginn der Stizung fest. Sobald sich
die Anwesenheit. während der Sitzung
ändert, kontrolliert das Präsidium die
Beschlussfähigkeit erneut. Näheres re
gelt die Geschäftsordnung.

(3) Ein Mitglied des Studierendenparla
ments kann nur bei Anwesenheit sei
ne Stimme abgeben. Eine Ausnah
me bilden online durchgeführte Sitzun
gen oder hybride Durchführung mit
Zuschaltung per V ideokonfere117,; dort
reicht eine Anmeldung mittels Tons
und bewegtem Bild zur Anerkennung
der Anwesenheit. Die Stimmberechti
gmig geht bei vorheriger Abmeldung
auf den Listennächsten über. Näheres
regelt die Gm,chäft.sordnung des Stu
dierendenparlaments.

(4) Die Zahl der anwesenden Mitglieder
ist für die Beschlussfassung ohne Be
deutung, wenn wegen Beschlussunfä
higkeit zum dritten Male zur Behand
lung des selben Antrages eingeladen
wurde. Bei der zweiten Einladm1g ist
hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Aus
genommen von dieser Regelung sind
§ 15 (1) b.,d.,h.-1.

(5) Ist das Studierendenparlament auf ei
ner ordnungsgemäß einberufenen Sit
zung nicht beschlussfähig, so be
schränkt sich die Beschlussfassung auf
Finanzanträge, die durch einen geneh
migten Haushaltsplan abgedeckt sind,
und Anträge zur Geschäftsordnung.

§ 15 Beschlussfassung und

Bekanntgabe

(1) Die Beschlus�fassung erfolgt soweit in
dieser Satzung nicht anders geregelt:
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§ 15 1JescJ1Jussfassung und Bekanntgabe

a. bei Finanzanträgen über Volu
men unter€ 5.000 mit der absolu
ten Mehrheit, bei Volumen größer
oder gleich € 5.000 mit der Gre
mienmehrheit,

b. bei Eröffnung von Referaten
des Allgemeinen Stu<liercfülcn
ansschusses und allen Arbeits
gruppen mit der absoluten Mehr
lrnit,

c. bei Personalwahlen, ausgenom
men sozial versicherungspflichLig
Angestellte, mit der absoluten
Mehrheit,

d. bei Anträgen, die eine Verpflich
tung b½w. Mitgliedschaften oder
Verträge beinhalten, welche über
die jeweilige Legislaturperiode
hinausgehen, mit der Gremien
mehrheit,

e. Anträge zur Geschäftsordnung
mit der einfachen Mehrheit,

f. bei der Beitragsfestsetzung mit
der Z,vei-Drittel-Mehrheit,

g. Genehmigung des Haushalts
plans mit der absoluten Mehr
heit,

h. Festlegung der Aufwandsehtschä
digung und sonstige finanziel
le Entlohnung mit der Gremien
mehrheit,

i. bei Satzungsänderungen sowie
der Änderungen und Aufhebun
gen der \Nahlordnung mit der
Zwei-Drittel-Mehrheit,

j. bei Änderungen und Aufhebun
gen der Beitragsorndung und
Beitrags- und Finanzordnung mit
der Grernienmehrheit,

k. bei Änderungen und Aufhebun
gen der Geschäftsordnung mit

3 DAS STUDIERENDENPARLAMENT. 

der absoiuten Mehrheit., 

J. bei der Auflösung des Studie
rende1\parlaments mit der Zwei
Drittel-tfohrheit;

m. Sonstige Anträge sind in der Ge
schäftsordnung des Studierenden
parlaments ,m regeln.

(2) Personalwahlen sind einzeln durchzu
führen. Bei Wahlei1 für geteilte Äm
ter ist die Dlockwahl zulässig; Auf An
trag müssen auch diese \i\Tahlen einzeln
durchgeführt werden.

(3) Anträge sind grnndsätzlich in na
mentlicher Abstimmung durchzufüh
ren. Ausnahmen erfordern die einfa
che Mehrheit. Näheres regelt die °Ge
schäftsordnung des Studierendenpar
laments.

( 4) Anträge sind möglichst einfach und
verständlich zu formulieren. Die Stu
dierendenschaft veröffentlicht dazu
Vorlagen auf der Website des Allge
meinen Studierendenausschuss. Nähe
re1i regelt, <lie Geschäftsordnung des
Studierendenparlaments.

(5) Über die Sitzung des Studierendenpar
laments ist vom Präsidim11 ein Pro
tokoll ammfertigen und mit Ende der
darauffolgenden ordentlichen Sitzung
des Studierendenparlaments und der
Kenntnisnahme der bei dieser Sit
zung anwesenden Mitglieder geeignet
zu veröffentlichen. Das Protokoll muss
mindestens Beschlüsse, Ergebnisse von
\Nahlen und andere Abstimmungser
gebnisse sowie deren Gegenstand ent
halten. Daten, welche den Datenschutz.
oder rechtliche .Beschlüsse betreffen,
müssen geschwärzt werden. Die Ent
scheidung liegt dabei beim Präsidium.
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§ .17 Kontrolle der Ausschüsse

Näheres regelt die Geschäftsordnung 
des Studierendenparlaments. 

§ 16 Allgemeine Ausschüsse

3 DAS STUD.IERENDENPARLAMENT 

(6) Die Mitglieder dieser Ausschüsse wer
den einzeln und geheim mit absoluter
Mehrheit gewählt.

(1) 
§ 17 Kontrolle der Ausschüsse Das Studierendenparlarnent kann mit

einer Gremienmehrheit zu seiner Ent- . (1) Das �tudierendenparlament über-
lastung zu den bestehenden Ausschüs- wacht; die gesamte Amtsausführung 
sen dieser Satzung weitere Ausschüsse seiner Ausschüsse und Kommissionen, 
eimichten. insbesondere die des Allgemeinen 

(2) Ausschüsse, flie nicht in dieser Satznng 
geregelt sind, sind ebenfalls entschei
dungsfähige Gremien. Das Studieren
denparlament kann mit der Gremien
mehrheit Kompetenzen an diese Aus
schüsse übertragen. Davon ausgenom• 
mcn sind Beschlussfassungen über Än
derungen der Satzung der Studieren
denschaft, Haushaltsangelegenheiten, 
Finanzanträge, Auflösung <les Stu
dierendenparlaments und Personalent
scheidungen, welche die Gremien die
ser Satzung berühren. 

(3) Ausschüsse sind nur durch t-.ifitglie
der des Parlaments sowie durch deren
Nachrücker zu besetzen; der "\iVahlaus
sclrnss ist davon ausgenommen.

(4) Ausschüsse bestehen aus mindestens
drei Mitgliedern, es sei denn, die An
zahl der Mitglieder ist in der Wahlord
nung oder dem Beschluss des Studie
rende11p·arlaments festgelegt. Die An
zahl der Mitglieder sollte ungerade
sein. Die Zahl der auf die Liste ent
fallenden Sitze wird nach dem Sainte
Lague-Verfahren berechnet .. Näheres
regelt die Wahlordnung.

(5) Der Ausschuss kann sich erst konsti
tuieren,·wcnn alle Sitze belegt sind, es
sei denn die jeweilige Liste macht kei
nen Wahlvorschlag. Näheres regelt die
Wahlordnung.

(2)

Studierendenausschusses.

Die Verwendung der studentischen 
Mittel soll durch den Rechnungsprü
fungsausschuss, ersatzweise durch eine 
geeignete unabhängige Stelle, kontrol
liert werden. 

§ 18. Vorzeitiges Ausscheiden und

Nachrücken

(1) Ein Mitglied des Studierendenparla
ments scheidet vorzeitig aus durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vor
haben einer weiteren Immatri
kulation an der Hochschule für
Technik und vVirtschaft des Saar
landes, die dein Präsidium des.
Studierendenpa,rlaments schrift
lich mitzuteilen ist,

b. Mandatsniederlegung, die dem
Präsidium des Studierendenpar
laments schriftlich mitzuteilen
ist,

c. Abwahl mit Gremiemnehrheit,
über welche der Ältestemat final
zu entscheiden hat,

d. Auflösung des Studierendenpar
laments oder

e. Tod.

(2) Für das ausscheidende Mitglied
des Studierendenparlaments · r·ückt
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§ 20 Geschäft;sorclnung

die*derjenige Kandidat*in derselben 
Lü,te nach, welche*r den folgenden 
Listeuplati iunehat. Dies güt nicht,· 
wenn das Iviitglied aufgnmd von Ex
matrikulation ausgeschieden ist und 
eine erneute Immatrikulation nach § 
7 (6)-(8) angezeigt ist. Ist die Liste 
erschöpft, bleibt der Sitz unbesetzt. 
Eine Nachwahl findeL nicht statt. 

§ 19 Dauerhafte Auflösung

(1) Das Präsidium des St.udierendenpar
lamc11ts muss das Studierendenparla
ment auflösen, wenn diesem weniger

. als die Hälfte sr.iner sat,mngsgr.mäßen
Mitglieder angehören.

3 DAS STUDIERENDENPARLAMENT 

übernehmen. Ist kein Ältcrstcnrat im 
Amt, übernimmt die Fachschaftsräte
konfcrenz die Benennung. Der Allge
meine Studierendenausschuss hat un
terstützend mitzuwirken. 

(7) · Ist kein Studierendenparlament ord
nqngsgemäß gewählt, dürfen nur Aus
gaben getätigt werden, welche auf
grund rnchtlicher oder gesellschaft
licher Verpflichtungen geleistet wer
den müssen. Die*Der Finanzrefe
rent*in des Allgemeinen Studierenden
aussclrnss pflegt eine ent_sprechende
Liste .

(2) Das Studierencle1i.parlament kann un- § 20 Geschäftsordnung
ter Angabe eines wichtigen Grun-
des und mit der Zwei-Drittel-Mehrheit Das Studierendenparlament gibt sich eine
die eigene Auflösung beschließen. Die- · Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung
ser Tagesordnungspunkt muss mit der regelt insbesondere die Arbeit des Studie
Einladung zur Sitzung verschickt wer- rendenparlaments.
den.

(3) Nach der Auflösung des Studieren
denparlaments sind zeitnah Neuwah
len durchzuführen.

( 4) Die Amtszeit des scheidenden Studie
rendenpadaments endet mit der ersten
Sitzung des nachfolgenden gewählten
Studierendenparlam·ents.

(5) Alle Ausschüsse des Studierenden
parlaments werden ebe1�falls aufge
löst. Der Allgemeine Studierendenaus
schuss bleibt bis zur konstituierenden
Sitzung des neugewählten Studieren
denparlaments kommissarisch im Amt.

(6) Sofern es keinen ordnungsgemäß ge
wählten \i\Tahlausschuss gibt, benennt
der Ältestenrat drei Personen, qie
die Kompetenzen des '�'ahlausschuss

§ 21 Wahlordnung

Das Studierendenparlament beschließt ei
ne \iVahlordnung. Sie regelt insbesondere 
die Wahlen zum Studierendenparlament, 
den Fachschaftsräten und des Allgemei
nen Studierendenausschusses, die Zusam
mensetzung und Verfahrensweise des Vvahl
ausschusses und das Wahlprüfverfahren. 

§ 22 · Transparenz der Beschl�sse

Das Studierendenparlament hat unter Be
rücksichtigung der rechtlichen Bestimmun
gen sowie insbesondere der Datenschutz
Grundverordnung sämtliche Beschlüsse, 
einschließlich die der Ausschüsse, in geeig
neter ,�leise zu veröffentlichen. 

187



§ 24 Zusamme11sebmng des AlllgiBiilllnclJLE!iIB11tIEiliNlffifrm1.lDiliiifiliEJ\TDEJ\TA USSCHUSS

4 Der Allgemeine 

Studierendenausschuss 

§ 23 Aufgaben

(1) Der Allgemeine Studierendenaus
schuss (ASlA) fülut die Be_schlüsse
des Studierendenparlaments aus und
ist diesem rechensdrnftspflichtig.

(2) Alle Referent*innen des Allgemeinen
Studierendenausschuss berichten auf
Antrag zu jeder Sitzung des Studieren
denparlaments wahrheitsgemäß über
Tätigkeiten unp V01:haben. Näheres
regelt .die Geschäftsordnung des Stu
dierendenparlaments.

(3) Der Allgemeine Studierendenaus-

abgegeben. Erklärungen, durch die 
die Studierendenschaft verpflichtet 
werden soll, bed ürfon der Schriftform. 

§ 24 Zusammensetzung des

Allgemeinen

Studierendenausschusses

(1) Der Allgemeine Studierendenaus
schuss setzt sich. aus dem Vorstand,
gemäß § 25 (1) vom Studierenden
parlament gewählt, sowie den nach
§ 25 (2)-(4) gewählten Reforaten
zusammen.

(2) Die*Der Vorsitzende übernimmt die
Geschäftsführung des Allgemeinen
Studierendenausschusses.

schuss führt die. laufenden Geschäfte § 25 . Eröffnung der Referate und
der· Studierendenschaft in eigener Wahl
Verantwortung. Er ist dabei aii .die
Beschlüsse des Studierendenparla
ments und an den Haushaltsplan .der 
Studierendenschaft gebunden. Nähe
res regelt die Geschäftsordnung des 

· Allgemeinen Studierendenausschusses.

· ( 4) Die Beschlussf�ssung des Allgemei- •
nen Studierenausschusses findet in 
seinen regelmäßigen Sitzungen statt. 
Die genehmigten Protokolle werden 
dem Studierendenparlament als In
formation vorgelegt. Näheres zur Be
schlussfassung regelt die Geschäftsord
nung des Allgemeinen Studierenden
ausschusses. 

(5) Der Allgemeine Studierendenaus
schuss vertritt die Studierendenschaft
gerichtlich und außergerichtlich.
Rechtsgeschäftliche Erklärungen wer
den durch den geschäftsführenden
·Vorstand des Allgemeinen Studie
rendenausschusses gemeinschaftlich

(1) In der konstituierenden Sitzung des
Studierendenparlaments muss der Vor
stand gewählt werden. Dieser be
steht aus der*dem Vorsitzenden, den
stellvertretenden Vorsitzenden und 
der*dem Referent*in für Finanzen und 
Fachschaften. Der*Dem stellvertreten
den Vorsitzenden ist ein Referat zuzu
weisen. Der*Dem Vorsitzenden kann 
ein Referat zugewiesen werden. . 

(2) Das Studierendenparlament hat ein
paritätisch besetztes . Sozialreferat zu
eröffnen1 welches sieh hauptsächlich
mit der Vertretung von Iviinderhei
ten und marginalisierten Gruppen be
schäftigt.

(:3) Dem Soziah-efcrat ist die gewählte Ver
tretung für ausländische Studierende 
zugeordnet. 

( 4) Weitere Referate können sowohl wäh
rend der konstituierenden Stizung als
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§ 26 Vertretungen 4 DER ALLGEMEINE STUDJERENDENAUSSCHUSS 

auch in der laufenden Legislaturperi
ode eröffnet werden. Die Eröffnung der 
weiteren Referate he<larf <ler Gremien
rnehrheit des Studieren<lenparlaments. 

(5) Dem Referat für Finanzen sind alle
Fachschaften direkt nnt.ergeordnet.

(6) Das Studierendenparlament hat jedem
Referat bei Eröffnung ein Kernaufga
benfeld zuzuordnen. Entfällt-. das I<ern
aufgabenfeld eines ReferaLes, so muss
dem Referat auf eigenen Antrag durch
das Stmlierendenparlarnent ein neues
Kernaufgabenfeld zugeordnet werden.
Wird der Antrag nicht sofort bei Be
kanntmachung des Entfalls des Kern
aufgabenfeldes schriftlich oder elektro
nisch beim Präsidium des Studieren
denparlarnents gestellt, so wi�·d das
Referat mit sofortiger Wirkung aufge
löst.

(7) Jedes Referat hat ein Anrecht auf Zah
lung einer Aufwandsentschädigung.
Bei Eröffnung des Referats ist diesem
eine Aufwandsstufe zuzuordnen. Nähe
res regelt die Beitrags- und Finanzord
nung.

(8) Alle Referate mit Ausnahme der in (1)
genannten können von bis zu zwei Per
sonen besetzt werden.

(9) Ein Referat besitzt im Allgemeinen
Studierendenausschuss eine Stimme.
Bei Stimmgleichheit verfügt die*der
Vorsitzende über zwei Stimmen.

(10) Für die "\iVahl der Referent*innen eines
eröffneten Referats des Allgemeinen
Studierendenausschusses ist die abso
lute Mehrheit des Studierendenparla
ments erforderlich.

(11) Ist ein Referat nach (2)-( 4) va
kant, übernimmt ein*e Referent*in des

Allgemeinen Studiercndena11Sschusses 
nach Ernennung mit absoluter Mehr
heit durch <las Studierendenparlament 
kommissarisch die Geschäftsführung 
des Referates. Die kommissarische Ge
schäftsführung des Referates gilt bis 
zur "\iVahl einer*eines neuen Refe
rent*in für das entsprechende Referat. 

(12) Die*Der Vorsitzende .des Allgemeinen
Studierendenausschusses ist jedem Re
ferat nach _(l )-( 4) weisungsbefugt..

· § 26 Vertretungen

Die Studieren<lenschaft wird durch die*clen
Vorsitzende*n des Allgemeinen Studieren
denausschusses vertreten. Soweit mit dieser
Vertretung erhebliche finanzielle Auswir
kungen ab € 1.000 verbunden sind, muss
die Vertretung gemeinsam mit der*dem Re
ferent*in für Finanzen erfolgen. Betrifft die
Vertretung Aufgabenbereiche anderer Re- ·
ferate, so sind diese aktiv einzubinden. So
weit ihr Handeln durch die aktuelle Be
schlusslage gedeckt ist, können auch die
stellvertretenden. Vorsitzenden des AHge
meinen Studierendenausschusses die Stu
dierendenschaft vertreten. Das Nähere re
gelt die Geschäftsordnung des Allgemeinen
Studiereüdcnausschusses.

§ 27 Sitzung des Allgemeinen
Studierendenausschusses

(1) Der Allgemeine Studierendenaus
schuss hat sich in regelmäßigen
Abständen zu einer Sitzung zu treffen.

(2) Die Einladung zur Sitzung des All
gemeinen Studierendenausschusses er
folgt in der Regel durch die*den Vor
sitzende*n des .Allgemeinen Studie
rendenausschusses. Das Präsidium des
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§ 30 Amtszeit 4 DER .ALLGEMEINE S'
I

'UDIERENDENA.USSCHUSS 

· Studierendenparlaments ist über den (2) Das Studierendenparlament kann mit
Sitzungstermin zu informieren. absoluter Mehrheit Arbeitsgn1ppen

(3) Jede*r Referent*in kann durch einen
formlosen Antrag an die*dcn Vorsit
zencle*n eine außerordentliche Sitzung
einberufen.

( 4) Eine ordentliche Sitzung erfolgt wäh
rend der Vorlesungszeit in regelmä
ßigen Abständen .. Die Einladungsfrist
zu dieser ordentlichen Sitzung beträgt
14 Tage.

(5) Eine außerordentliche Sit?.ung kann je
derzeit erfolgen. Die Einladungsfrist zü
dieser Sitzung beträgt fünf Tage.

(6) Ein Fernbleiben von diesen Sitzungen
ohne wichtigen Grund ist zu unterlas
sen.

§ 28 Mitarbeitende

(1) Der Allgemeine Studierendenaus
schuss sowie der geschäftsführende
Vorstand können im Einvernehn'J.en
mit dem Studierendenparlament
Mitarbeiter*innenstellen einrichten.
Näherns regelt die Beitrags- und
Finanzordnung.

(2) Die Einstellung der Mitarbeitenden ist
Aufgabe der*des Referent*in für Fi
nanzwesen.

(3) Mitarbeitende des Allgemeinen Stu
dierendenausschusses sind dem Vor
stand verantwortlich und arbeiten
nach dessei.1 \i\leisungen.

§ 29 Arbeitsgruppen

(1) Das Studierendenparlament kann mit
absoluter Mehrheit nicht-gewerbliche
Arbeitsgruppen für die laufende Legis
laturperiode eröffoen und schließen.

ein ßu<lgeL ;rnwcisen.

(3) Die Einstellung der Mitarbeitenden
dieser Arbeitsgruppen ist Aufgabe
der*des Referent*in für Finanzen. Nä
heres regelt die Geschäftsordnung des
Allgemeinen Studierendenausschusses.

(4) Die Leitungen · der Arbeitsgruppen
sind vom Studierendenparlament mit
absolut;er Mehrheit zu wählen. Sie
berichten dem Studierendenparlament
und dem Allgemeinen Stuclierenden
aussclrnss regelmäßig.

(5) Die Mitarbeiteiiden der Arbeitsgrup
pen sowie die Arbeitsgruppenleitun
gen sind den Referaten des Alig<�
meinen Studierendenausschusses ver
antwortlich und arbeiten nach des
sen Weisungen. Näheres regelt.die Ge
schäftsordnung des Allgemeinen Stu
dierendenausschusses.

(6) Die Mitarbeitenden der ArbeitsgTup
pen sind ihrer ArbeitsgTuppenleitung
verantwortlich und arbeiten nach de
ren Vleisungen. Näheres regelt die Ge
schäftsordnung des Allgemeinen Stu
dierendenausschusses.

§ 30 Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des All
gemeinen Studierendenausschusses be
trägt in der Regel ein Jahr. Sie beginnt
mit der Annahme · der \iVahl und en
det spätestens mit der konstituieren
den Sitzung des neuen Studierenden
parlaments. Die Neuwahlen müssen
in der konstituierenden oder der di
rek,t nachfolgenden Sitzung jedes neu
en Studierendenparlamentes erfolgen.
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Erfolgt aus organisatorischen Grunden 
diese Sitzung nicht; rechtzeitig nach 
dem Ende der Jahre8frü,t oder wird 
kein neuer Allgemeiner Studierenden
ausschuss gewählt, verlängert sich die 
Amt8z.eit bi8 z.u dem Zeitpunkt, an 
dem eine ordnungsgemäße \i\lahl des 
neuen Allgemeinen Studierendenaus-
8chusses durch das Studierendenparla
ment stattgefunden hat. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder des Allge
meinen Studierendenausschusses endet
vorzeitig durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vor
haben ejner weiteren Immatri
kulation an der Hochschule für
Technik und ·Wirtschaft des Saar
landes, die dem Präsidium des
Studierendenparlaments schrift
lich mitzuteilen ist,

b. Rücktritt, der dem Präsidium des
Studierendenparlaments schrift
lich mitzuteilen ist,

c. Abwahl oclr,r

d. Tod.

(3) Scheidet ein Mitglied eines eröffne
ten Referats des Allgemeinen Studie
rendenausschusses vorzeitig aus dem
Amt, so findet eine Nachwahl statt.

( 4) Scheidet ein Mitglied eines von zwei
Personen besetzten Referates aus, so
übernimmt die verbleibende Person
die Aufgaben und Pflichten sowie die
Rechte.

(5) Referent*innen eines eröffneten• Re
ferats und nicht-gewerbliche Arbeits
gn1ppenleitende können vom Studie
rendenparlament mit der Gremien
mehrheit abgewählt werden.

5 DER )fLTESTENR.AT 

(6) Die*De1: Vorsitzende kann nur abge
wählt werden, wenn zeitgleich ein*e
Nachfolger*in ins Amt gewählt wird.

5 Der Ältestenrat 

§ 31 · Zusammensetzung und Wahl

(1) Der Ältestenrat besteht aus mindes-
tens zwei und bis zu drei Studierenden.
Diese sollten für die Dauer von mindes
tens drei Semestern ein Amt oder ein
Mandat in den· Organen der verfass
ten Studierendenschaft innegehabt ha
ben. Die \i\lahl von Amtsträger*innen
der Studierendenschaft ist unzulässig.

(2) Die IVlitglieder des Ältestenrates wer
den vom Studierendenparlament mit
der Gremienmehrheit gewählt. Sinkt
die Zahl der im Amt befindlichen Mit�
glieder des Ältestenrates auf weniger
als z.wei, so muss für den Re8t der
Amtsperiode eine Nachwahl erfolgen.
Ist nur noch ein Mitglied des Ältesten
rates im Amt, so ist der Ältestenrat·
nicht mehr beschlussfähig.

(3) Stehen mehr Kandicliercncle als Pos
ten zur Verfügung, erfolgt die Abstim- _
mung in der Reihenfolge nach Losent
scheid. Die Ayszählung der Stimmen
erfolgt nachdem der Wahlgang für al
le Kandidierenden durchgeführt wur
de. Gewählt sind diejenigen Kandidie
renden, die die meisten Stimmen auf
sich vereinen konnten und mindestens
die Gremienmehrheit erreicht haben.
Wurden aufgrund von Stimmengleich
heit mehr Kandidierende gewählt als
Plätze zur Verfügung stehen, wird eine
Stichwahl unter den Stimmengleichen
mit- dem niedrigsten Ergebnis durchge
führt.
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§ 33 Aufgaben

(4) Stehen keine Kandidierenden zur Wahl
des Ältestenrates zur Verfügung, so
bleiben diese Posten unbesetzt, bis
sich ein oder mehrere Kandidierende
zur Wahl stellen.

§ 32 Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Äl
testenrates beträgt ein .Jahr begi11nend
mit dem Zeitpunkt der 1i\Tahl. · Ist kei
ne Nachwahl möglich, verlängert sich
die Amtszeit um höchstens ein halbes
Jahr. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Die Amtsführung des Ältestenrates
beginnt mit seiner Konstituierung, da
mit endet die Amtsführung des vor
angegangenen Ältes(,enrates. Der Äl
testenrat konstituiert sich mit seiner
ersten Sitzung innerhalb eines Monats
nach der Wahl. Zu dieser Sitzung lädt
der ausscheidende Ältestenrat ein. Ist
dies· ni_cht möglich, so obliegt die Ein
ladung dem Präsidium des Studieren
denparlaments.

(3) Die Amtszeit eines Mitglieds des Äl
testenrates endet vorzeitig durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vor
haben einer weiteren Immatri
kulation an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saar
landes, die dem Präsidium des
Studierendenparlaments schrift
lich mitzuteilen ist,

b. Rücktritt, der dem Präsidium des
Studierendenparlaments schrift
lich mitzuteilen ist, oder

c. Tod.

( 4) Eine Abwahl durch das Studierenden
parlament ist unzulässig.

5- DER ÄLTESTENRAT

§ 33 Aufgaben

(1) Der Ältestenrat wirkt darauf hin, dass
Streitigkeiten innerhalb der Studieren
denschaft und ihrer Organe beigelegt.
werden und bemüht sich um eine ein
vernehmliche Regelung.

(2) Der Ältestenrat ist die entscheidende
Instanz zur Satzungs- und Ordnungs
auslegu11g. Ist. dm- Ältestenrat nicht
konstituiert oder nicht handlungsfä
lüg, so nimmt vorläufig das Präsidi
um des Studierendenparlaments ge
meinsam mit den verbleibenden Mit
gliedern des Ältestenrates, sofern vor
handen, diese Aufgabe wahr, bi::; das
Studierendenparlament auf der folgen
den Sitzung eine11 Ältestenrat wählt
oder einen vergleichbaren Ausschuss
mit der Aufgabe beauftragt.

(3) Auf Antrag von Studierenden oder von
Amts wegen entscheidet der Ältesten
rat über die Rechtmäßigkeit von Be
schlüssen, 1\/Iaßnahmen und Handlun
gen sowie unterlas·sene Maßnamen und
Handlungen der Organe der Studieren
denschaft und ihrer Teilkörperschaf
ten. Die Anträge sind innerhalb eines
Monats zu stellen. Ist der Ältestenrat
nicht konstituiert, so nimmt vorläufig
das Präsidium des Studierendenpar
laments diese Aufgabe wahr, bis das
Studierendenparlament auf der folgen
den Sitzung einen Ältestenrat wählt
oder einen vergleichbaren Ausschuss
mit der Aufgabe beauftragt.

( 4) Stellt der Ältestenrat die Rechtswid
rigkeit eines Beschlusses oder einer
Maßnahme fest, so hat er diese auf
zuheben. Den Vollzug von Beschlüs
sen oder Maßnahmen sowie Handlun
gen kann der Ältestenrat bis zur Ent-
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6 DIE F'ACHSCHAJ
i

"l'EN UND FACHSCHAFTSRÄTE 

scheidung aussetzen. 

(5) Der ÄltesLenraL kann sich eine Ge0 

schäftsordnung geben.

§ 34 Einberufung und
Beschlussfassung

(1) Der Ältestenrat wird· auf Antrag ei
nes Organs oder eines Mitgliedes eines
Organs der Studierendenschaft inner
halb von 14 Tagen nach Antragstel
lung durch seinen Vorsitzenden einbe
rufen; In der vorlesungsfrei_en Zeit er
folgt die Einberufung innerhalb eines
Monats.

(2) Sitzungen des Ältestenrates sind ge
. nerell nicht öffentlich. Der Ältestenrat
darf Gäste einladen. Näheres regelt die
Geschäftsordnung des Ältestenrates.

(3)' Der Ältestenrat ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte seiner rvlit
glieder amvesend sind und ordnungs
gemäß zur Sitzung eingeladen wurde. 
Das Präsidium des Studierendenparla
ments und der Allgemeine Studieren
denausschuss müssen mindestens drei 
Vlerktage ,mvor über die Sit,mng in
formiert werden. 

(4) Der Ältestenrat entscheidet mit der

gung der rcchlJichen Grundlagen insbeson
dere in. Hinblick auf den Datenschutz sind 
die ßnLscheid ungcn des ÄlLesLenrates zu 
veröffentlichen. Betroffene Personen sind 
zu informieren. 

6 Die Fachschaften und 

Fachschaftsräte 

§ 36 Aufgaben

(1) Die Fachschaften trag�n 7,ur Förde
rung aller Studienangelegenheiten bei.
Ihre Organe sind die jeweiligen Fach
schaftsräte.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben hat
der jeweilige Fachscli.aftsrat einen An
spruch auf angernessene finan½ielle
Mittel gemäß. dem Haushaltsplan der
Studierendenschaft. Näheres regelt die
Beitrags- und Finanzordnung.

(3) Der jeweilige Fachschaftsrat kann
mit seiner Gremienmehrheit im Ein
vernehmen mit der*dem Finanzrefc
rent*in des Allgemeinen Studierenden
ausschusses über die Verwendung der
ihm 11ur Verfügung stehenden Finanz
rnittel entscheiden. Näheres regelt die
Beitrags- und Finanzordnung.

Mehrheit seiner satzungsgemäßen i\!Iit- § 37 Ämter innerhalb einer
glieder. Fachschaft 

(5) Dem Ältestenrat ist im Haushalts
plan ein Etat u. a. für rechtliche Gut
achten zuzuweisen. Näheres regelt die
Beitrags- und Finanzordnung.

§ 35 Bekanntgabe

Protokolle über die Sitzungen des Ältesten
rates sind anonymisiert dem Studierenden
parlament vorzulegen. Unter Berücksichti- · 

(1) Die jeweiligen Fachschaftsräte ernen
nen aus ihrer Mitte zu jeder neuen
Amtszeit:

a. eine*n bis drei Vorsitzende,

b. eine*n Finanzbe.auftragte*n und

c. eine*n Schriftführer*in.

(2) Die Funktionen des Vorsitzes und
der*des Finanzbeauftragten dürfen
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§ 39 Vorzeitiges Ausscl1eiclen 6imcDNilclFl-Ai6BMJCI-IAFTEN UND FACI-ISCJ-
J

AF'l'SRÄTE 

nicht von einer Person gleichzeitig 
wahrgenommen werden. Näheres re
gelt die Beitrags- und Finanzordnung. 

(3) \,Veitere F\mktionen könneu sowohl
w.ährend der konstituierenden Sitzung
als auch in der laufenden Amtszeit er
öffnet werclen. Die Eröffnung der wei
teren Funktionen bedarf der Gremien
rnebrheit des jeweiÜgen Fachschaftsra
tes.

(4) Die Kernaufgabengebiete können
durch den Fachschaftsrat selbststän
dig zugeordnet werden.

(5) Alle Funktionen innerhalb eines Fach
schaftsrates können nur von einer Per
son besetzt werden.

(6) Für die Wahl einer Person in eine
F\mktion ist die Gremienmehrheit des
Fachschaftsrates erforderlich.

§ 38 Zusammensetzung, Vertretung

und Vollversammlung

(1) Die Fachschaften sind abhängige,
nicht rechtsfähige Untergliederungen
der Studierendenschaft. Sie haben die
Pflicht, cien Allgemeinen Studieren
denausschuss auf Antrag über ihre Ar
beit zu informieren und sich in recht
lichen Zweifelsfällen mit ihm zu bera
ten.

(2) Aktiv und passiv wahlberechtigt für
den Fachschaftsrat sind alle Studieren
den in den Fachschaften, denen sie an
gehören.

(3) Die Fachschaften wählen den jeweili
gen Fachschaftsrat, bestehend in der
Regel aus zwölf Studierenden der
Fachschaft. Näheres regelt die Wahl
ordnung.

( 4) Die gewählten Mitglieder des Fach
schaftsrates haben Rede- und Antrags
recht im StudierendenparlameHt.

(5) Die Fachschaftsrät.e aller Fachschaften
der Hochschule für Technik nnd \i\Tirt
schaft des Saarlandes sollen ein lVIal
im Semester eine Fachschaftsvollver
sammlung einberufen, deren Empfeh
lungen auf der nachfolgenden Fach
schaftsratssitzung Gegenstand der De
batte sind.

(6) Zur Verfahrensregelung und Organisa
tion der Fachschaftsratssitzungen kön
nen sich die Fachschaftsräte eine Ge
schäftsordnung geben.

(7) Beschlüsse des Fachschaftsrates wer
den mit der · absoluten Mehrheit ge
fasst.

(8) Fachschaftsräte haben darauf hinzu
wirken, dass ihre Zusammensetzung
den Mehrheitsverhältnissen der Studi
engänge des Fachbereichs entspricht.

(9) Bildet sich kein Fachschaftsrat, so ent
fallen dessen Finanzmittel. Näheres re
gelt die Beitrags- und Finanzordnung.

§ 39 Vorzeitiges Ausscheiden und

Nachrücken

(1) Ein Mitglied des Fachschaftsrates
scheidet vorzeitig aus durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vorha
ben einer weiteren Immatrikula
tion an der Hochschule für Tech
nik und \i\Thtschaft des Saarlan
des, die dem Allgemeinen Studie
rendenaussclmss schriftlich mit.
zuteilen ist,

b. Mandatsnieclerlegung, die dem
Allgemeinen Studierendenaus-
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schuss schriftlich mitzuteilen ist, 
oder 

c. Tod.

(2) Für ein ausscheidendes Nlitgliecl rückt
die*der Kandidat*in nach, welche*r
bei der vVa.bl zu den Fachsclrnftsräten
unter allen Kandidierenden, die nicht
in den Fachschaftsrat gewählt wurden,
die meisten Stimmen für sich vereinen
konnte. Gibt es keine weiteren Nach
rückenden, bleibt der Sit:t unbesetzt;
Eine Nachwahl findet nicht statt.

(3) Die.Abwahl eines l\tlitglieds eines Fach
schaftsrates ist nicht möglich.

§ 40 Zusammensetzung der

Fachschaftsrätekonferenz

( 1) Die Fachschaftsrätekonferenz setzt
sich aus Vertreter*innen der einzelnen
Fachschaftsräte sowie mindestens ei
ner*eines Referent*in des Allgemeinen
Studierendenausschusses zusammen.

(2) Die Fachschaftsrätekonferenz ist be
schlussfähig, wenn die Iviehrheit der zu
diesem Zeitpu,nkt existierenden Fach
schaftsräte · anwesend sind. Beschlüs
se bedürfen der einfachen Mehrheit
der anwesenden Fachschaftsräte. Je
der Fachschaftsra.t hat eine Stim
me. Der Allgemeine Studierendenaus
schuss sitzt mit beratender· Stimme
bei.

§ 41 Aufgaben der

F achsch aftsrätekonferenz

(1) Die Fachschaftsrätekonferenz behan
delt alle fachschaftsübergreifenclen
Studienangelegenheiten.

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben sollte
die Fachschaftenkonfcrenz mindestens

7 FINJ\.NZWESEN 

ein Mal im Semester zusammentreten. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung 
der Fachschaftsrätekonfcrcn1/.. 

(3) Die Fachschaftsrätekonferenz kann
von einem Fachschaftsrat einberu
fen und geleitet sowie protokolliert
werden.

(4) Beschlüsse der Faehschaftsrätekonfe
renz sollen Gegenstand der Debatte
der nächsten Sit:tung der betroffenen
Gremien sein.

7 Finanzwesen 

§ 42 Beiträge und Haushalt

(1) Das Studierendenparlament setzt die
Höhe der Beiträge für die Studieren
denschaft gemäß § 83 (4) .S. 2f. fest.
Näheres regelt die Beitrags- und Fi
nanzordnung.

(2) Der Allgemeine Studierendena1.1s
schuss legt dem Studierendenpa;·la- ·
ment ein :Mal im Semester vor Beginn
des. Haushaltsjahres den Entwurf
eines Haushaltsplans für das folgende
Haushaltsjahr zum Beschluss vor.
Der Haushaltsplan hat alle zu erwar
tenden Einnahmen und Ausgaben
zu enthalten und ist in Einnahmen
und Ausgaben auszugleichen. Zur
Genehmigung <les Haushaltsplans
bedarf es der Gremienmehrheit des
Studierendenparlaments. Kommt an
zwei aufeinander folgenden Sifaungen
des Studierendenparlaments keine
Genehmigung des Haushaltsplans
mit der Grcmicnmehrheit. zustande,
so genügt eine einfache l\liehrheit
der Anwesenden. Näheres regelt die
Beitrags- und Finanzordnung.
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8 DER RECHNUNGSPROFUNGSAUSSCHUSS 

(3) Ist; kein gültiger Haushaltsplan in
Kraft, so sind nur Ausgaben gestattet,
die benötigt werden, um die Arbeit der
Organe der Studierendens_ehaft zu ge
währleisten oder die aufgrund rechtli
cher oder gesellschaftlicher Verpflich
tungen geleistet werden müssen.

( 4) Der Allgemeine Studierendenaus- ·
schuss hat das Egebnis der Haus
haltswirtschaft des Haushaltsjahres
dem Studierendenparlament mit
einem Prüfbericht des Rechnungs
prüfungsausschusses zur Entlastung
vorzulegen. Der Beschluss zur Entlas
tung beadrf der Gremienrneluheit des
Studierendenparlaments. Näheres re
gelt die Beitrags- und_ Finanzordnung.

§ 43 Beitrags- und Finanzordnung

(1) Das Studierendenparlament be-
schließt eine Beitragsordnung nach
§ 83 Abs. 4 SHSG sowie eine Fi
nanzordnung in Ausgestaltung des
saarländischen Haushaltsrechts, die
in einer gemeinsamen Beitrags- und
Finanzordnung zusammengefasst sind.

(2) Die Beitragsordnung regelt d<;1s Ver
fahren zur Beitragsfestsetzung, die
Beitragspflicht sowie die Beitragshöhe
und ist in der Beitrags- und Finanz
ordnung der Studierendenschaft näher
geregelt.

(3) Die Beitrags- und Finanzordnung re
gelt insbesondere:

a. die Aufstellung des Haushalts-
plans,

b. die Haushaltsführung,

c. die Wirtschaftsführung,

d. die Kassenführung,

e. die Rechnungsprüfung,

f. den Rechnungsprüfungsausschuss
und

g. <las Verfahren zur Entlastung
des Allgemeinen Studierenden
ausschusses.

( 4) Zum Erlass uud zur Änderung so
wie Inlu-afttreten der Beitrags- und Fi
nanzordnung gilt § 50 dieser Satzung.

8 Der Rechnungsprüfungsaus

schuss 

§ 44 Aufgaben

(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss
(RPA) prüft das Finanzgebaren der
Studierendenschaft in sachlicher, wirt-

. schaftlicher und rechnerischer Hinsicht
und erstattet dem Studierendenpar
lament innerhalb von drei :Monaten
nach Vorliegen der .Jahresrechnung
schriftlich Bericht".

(2) Jedes Mitglied hat. das Recht; bis
-zum gemeinsamen Beschluss des·Rech
nt!ngsprüfungsausschusses selbststän
dig ui1d unabhängig von den übri
gen Ausschussmitgliedern zu prüfen.
Der Prüfungsbereich eines Ausschuss
mitgliedes kann nicht beschränkt wer
den, über Beschwerden entscheidet der
Ältestenrat. Sondervoten sind zulässig
und dem Ausschussbericht beizulegen.

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss gibt
dem Studierendenparlament eine Be
schlussempfehlung zur Entlastung des
Allgemeinen Studierendenausschusses.

"§ 45 Zusammensetzung, Wahl, 
Amtszeit und Beschlussfassung 

(1) Der Rechnungsprüfungsausschuss 
besteht aus mindestens drei Studie-
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§ 45 Zusammenset,rnng, ·wahl, AmtE&eitDEBJ B.EßJ/iJMslfNßi'illY.1.ÜFUNGSAUSSCHUSS

renden. Die genaue An½ahl legt das 
Studierendenparlament vor der· \i\Tahl 
des Redmungsprüfungsausschusses 

. fest. Die Mitglieder des Ausschusses 
dürfen während der zu überprüfenden 
Zeit keine Amtstragenden im Sinne 
des § 7 sowie keine Mitarbeitenden des 
Allgemeinen Studierendenausschusses 
gewesen sein. 

(2) Die Mitglieder des Rechnungsprü
fungsausschusses werden vom Studie
rendenparlament gemäß § 10 (2) ge
wählt.

(3) Stehen mehr Kandidierende als Pos
ten zur Verfügung, erfolgt die Abstim
mung in der Reihenfoige nach Losent
scheid. Die Auszählung der Stimmen
erfolgt nachdem der Wahlgang für al
le Kan:didierenden durchgeführt wur
de. Gewählt sind diejenigen Kandidie
renden, die die meisten Stimmen auf
sich vereinen konnten und mindestens
die satzungsgen1äße Mehrheit erreicht
haben. 'Wurden aufgrund von Stim
mengleichheit mehr Kandidierende ge
wählt als Plätze zur Verfügung stehen,
wird eine Stichwahl unter den Stimm
gleichen mit dem niedrigsten Ergebnis
durchgeführt.

(4) Die Amtszeit beginnt mit der Wahl
und endet mit der Abstimmung des
Studierendenparlaments über die Ent
lastung des Allgemeinen Studieren
denausschusses.

(5) Die Amtszeit eines Mitgliedes des
Rechnungsprüfungsausschusses endet
vorzeitig durch:

a. Exmatrikulation ohne das Vor
haben einer weiteren Immatri
kulation an der Hochschule für

Technik und \Virtschaft des Saar
landes, die dem Präsidium des 
Studierendenparlaments schrift
lich mitzuteilen ist, 

b. Rücktritt, der dem Präsidium des
Studierendenparlaments schrift
lich mitzuteilen ist,

c. Abwahl oder

d. Tod.

(6) Scheidet ein Mitglied aus, findet eine
Nachwahl statt.

(7) Die IVfüglicder des Rechnungsprü
fungsausschusses können durch die
Gremienmehrheit des Studierenden
parlaments abgewählt werden.

(8) Der Rechnungsprüfungsausschuss ent
scheidet mit der Mehrheit seiner sat
zungsgemäßen IVIitglieder. Dies kann
im Umlaufverfahren erfolgen; Der Be
schlussvorschlag ist ang�nommen, so
fern nicht ein Mitglied schriftlich wi
derspricht. Ist das Umla;ufverfahren
gescheitert, findet eine.Sitzung zur Be
schlussfassung statt. Minderheitenvo
ten· sind zulässig und dem Beschluss
beizufügen.

(9) Der
· kann
geben.

Rechnungsprüfungsausschuss 
sich eine Geschäftsordnung 

(10) Dem Rechnungsprüfungsausschuss
kmrn gemäß der Beitrags- und Finanz
ordnung eine Aufwandsentschädigung
gewährt werden.

(11) Die Arbeit und die Sitwngen des
Rechnungsprüfungsausschusses sind
aus datenschutzrechtlichen Gründen
nicht öffentlich.
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9 Die Urabstimmung 

§ 46 Zweck

(1) In der Urabstimmung üben alle Stu
dierenden der Hochschule für Tech
nik und Wirtschaft des Saarlandes be
schließende Funktionen direkt aus.

(2) Gegenstand einer Urabstimmung kann
jede Angelegenheit sein, imfern dafür
nicht Organe der Studierendenschaft
zuständig sind oder eine gesetzliche
Regelung vorliegt.

(3) Ausgenommen von Urabstimmungen
sind:

a. Haushaltspl_äne,

b. Beiträge,

c. Wahlen und Abwahlen,

d. Sat,mngs- und Ordnungsände
rungen,

e. Angelegenheiten des Ältestenra
tes und

f. die Zuordnung der Studierenden
in Fachschaften.

§ 47 Verfahren

(l) Eine Urabstimmung findet auf Antrag

a. von einem Zehntel der imn1atri
kulierten Studierenden der Hoch
schule für Technik und Wirt
schaft des Saarlandes oder,

b. des Studierendenparlaments mit
seiner Gremienmehrheit

statt. 

(2) Über die Zulässigkeit einer Urabstim
mung entscheidet der Ältestenrat spä
testens sieben Wochentage nach Ein
gang des Antrages. Ist kein Ältesten
rat konstituiert, eütscheidet das Präsi
dium des Studierendenparlaments.

10 DJE VOLLVERSAMMLUNG

(3) Der Urabstimmung geht mindestens
eine Vollversammlung zur Unterrich
tung der Studierenden über den be
treffenden Antrag voraus. Diese ,vird
mindestens vier nicht vorlesungsfreie
Tage vor der Durchführung der Urab
stimmung durchgeführt.

(4) Die Urabstimmung muss vorn Präsidi
um des Studierendenparlaments spä
testens in der vierten Vorlesungswo
che nach Eingang des Antrages durch
geführt werden. Diese Aufgabe kann
an den Allgemeinen Studierendenaus
schuss delegiert werden.

(5) Die Urabstimmung ist erfolgreich,
wenn sich mehr als die Hälfte der ab
gegebenen Stimmen für den Antrag
aussprechen. Dabei müssen sich min
destens 15 % der zum Zeitpunkt der
Urabstimmung an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft des Saarlan
des immatrikulierten Studierenden an 
der Abstimmung beteiligen.

(6) Die Urabstimmung ist geheim. Die
Auszählung hat unverzüglich nach Be
endigung der Urabstimmung hoch
schulöffentlich stattzufinden. Das Er
gebnis ist geeignet bekannt zu geben.

(7) In der Urabstimmung gefasste Be
schlüsse können nur durch eine neue
Urabstimmung wieder aufgehoben
werden.·

10 Die Vollversamm!ung 

§ 48 Zusammensetzung und
Aufgaben

(1) In der Vollversammlung sind alle im
matrikulierten Studierenden der Hoch
schule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes stimmberechtigt.
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(2) Aufgaben der Vollversammlung sind:

a. Beschlussfassungen über die Be
lange der Studierendenschaft, wo
lJei DeschliiRse der Vollvernamm
lung einen empfehlenden Charak
ter haben und von . den zustän
digen Organen der Studierenden
schaft zu' bearbeiten sind,

b. Inforrna.tion über die aktuellen
Angelegenheiten der Studieren
d�nschaft, d urr.h den Allgemeinen
Studierendenausschuss oder das
Präsidium des Studierendenpar
laments, und

c. Information und Diskussion zu ei
ner Urabstimmung.

(3) Die m;dentlich einberufene Vollver
sammlung hat mit der Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Studieren

_den das Recht,

a. Anträge 7,ur Beschlussfassung zu
stellen, die dem Studierendenpar
lament zur En.tscheidung vorge
legt werden,

b. Resolutionen zu verabschieden,
und

c. Aktionswillen zu bekunden.

§ 49 Einberufung der

Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung wird durch das
Präsidium des Studierendenparla-
1nents einberufen.

(2) Eine Vollversammlung ist einzuberu
fen:

a. auf schriftlichen Antrag von min
destens einem Zwanzigstel der an
der Hochschule immatrikulierten
Studierenden,

11 SCI-ILUSSBES'11MMUNGEN 

.b. auf Antrag des Allgemeinen Stu
dierendenausschusses, 

c. auf Antrag der Fachschaftsräte
konferenz oder

d. auf Antrag des Studierendenpar
laments.

(3) Die Einberufung der Vollversammlung
wird vom Präsidium des Studierenden
parlaments durch Aushang an meh
reren der Studierendenschaft frei zu
gänglichen Stellen bekannt gegeben.
Der Aushang muss die Tagesordnung
enthalten und hat mindestens fünf
Vorlesungstage vor Beginn der Vollver
sammlung zu erfolgen.

(4) Die Vollversammlung wird vom Präsi
dium des Studierendenparlaments ge
leitet.

(5) Das Präsidium des Studierendenparla
ments kann die Aufgaben der Einbe- .
-rufnng und Leitung der Vollversamm
lung an den Allgemeinen Studieren'
denausschuss delegieren.

11 Schlussbestimmungen 

§ 50 Satzungs- und

Ordnungsänderungen

(1) Zur Änderung dieser Satzung und

. der Wahlordnung bedarf es einer Be
schlussfassung mit einer Zwei-Drittcl
Mehrheit des Studierendenparlaments.
Anträge auf Änderung der Satzung
müssen den Mitgliedern des Studieren
denparlamen�s 14 Tage vo'r der Sitzung
zugehen.

(2) Zur Änderung und Aufhebung der
Beitrags- und Finanzordnung bedarf

199



§ 52 Inkrnfüret;en

(3) 

es einer Beschlu�sfassung mit der Gre
mienmehrheit des Studierendenparla
ments. Anträge auf Änderung der
Beitrags- und Finanzordnung müssen
den Mitgliedern des Studierendenpar
lameJ1ts 14 Tage vor der Sit,mng zu
gehen. In dringenden Fällen kann die
Frist auf sieben Tage verkürzt werden.

Zum Erlass und zur Änderung so-

11 SCHLUSSDESTIMMUNGEN 

(2) Mit Inkrafüreten dieser Satzung
wird die Satz:ung der Studierenden
schaft der Hocl1sdrnle für Technik
und \i\Tirtschaft des Saarlandes vom
l. Oktober 2018 aufgehoben.

wie Aufhebung der Geschäftsordnung Saarbrücken, den 15. Januar 2025
des Studierendenparlaments bedarf es 

(4) 

der Gremienrnehrheit des Studicren-
dcnparla.ments. Die Geschäftsordnung
kann auf jeder Sitzung des Studieren-
denparlaments geändert werden. \� fi.'--v\ 
Die Geschäftsordnungen aller anderen J.�j 

.. . . 

Organe der Studierendenschaft sind Vorstand Pras1dmm
dem Studierendenparlament zur Infor- AStA StuPa
rnation v·orzulegen.

§ 51 Übergangsbestimmungen

Die am Tage des Inkrafttretens dieser Sat
zung amtierenden Mitglieder der Organe
der Studierendenschaft bleiben bis zur Neu
wahl nach dieser Satzung im Amt. Be
schlüsse eines ürgangs d�r Studierenden
sch.aft, die vor Inkrafttreten dies.er Satzung
gefasst wurden und dieser Satzung wider
sprechen, sind mit Inkrafttreten dieser Sat
zung aufzuheben oder entsprechend zu än
dern. Näheres regelt das Studierendenpar
lament durch Beschluss.

§ 52 Inkrafttreten

(l) Diese Satzung tritt nach Zustimmung
des Präsidiums der Hochschule für
Technik und \i\Tirtschaft des Saarlan
des mit Aushang am Schwarzen Brett
der Studierendenschaft in Kraft und
wird im Dienstblatt der Hochschulen
veröffentlicht.
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